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RS OGH 1951/1/3 3Ob604/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.01.1951

Norm

ABGB §1311 IIc

ABGB §1319

Rechtssatz

Die Nichteinholung der vorgeschriebenen Baubewilligung begründet im Schadensfalle die Haftung nach § 1311 ABGB

(Einsturz einer Feuermauer). Der Hauseigentümer kann sich von der Haftung nach § 1319 ABGB nicht mit dem Hinweis

darauf befreien, daß er einen Baumeister mit der Behebung von Schäden betraut hat, wenn weder er noch der

Baumeister die erforderliche Baubewilligung eingeholt hat.
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